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Einleitung 

Der Seehandel ist eine zumeist international ausgeübte unternehmerische Tä-
tigkeit. Schiffe, die über eine enorme Transportkapazität verfügen, befahren 
den ganzen Globus und transportieren Güter in hoher Geschwindigkeit von 
einer Ecke der Welt in die andere. Die während des letzten Jahrhunderts voll-
zogene, rasante Entwicklung im Bereich der Schiffsbautechnik und die Ein-
fuhrung neuer Transporttechnologien (Containerverkehr, LASH- und Ro-Ro-
Schiffe) haben eine Neugestaltung der kommerziellen Beziehungen sowie 
fundamentale Umstrukturierungen auf dem internationalen Schiffahrtsmarkt 
ausgelöst. Nicht nur der Austausch der meisten Seetransportleistungen, son-
dern auch die Realisierung des gesamten Schiffahrtsgeschäfits geschehen 
nunmehr auf internationaler Ebene. Dies hat eine erhebliche Steigerung der 
Kapitalkonzentration und die Herausbildung ökonomisch sehr starker, interna-
tionaler Unternehmen und Unternehmensgruppen zur Folge. Weltweit operie-
rende Konzerne genießen die wirtschaftlichen Vorteile der Internationalisie-
rung des Schiffahrtsmarktes. Die Institutionen der „billigen" Flaggen, der „of-
fenen Register", der „Ein-Schiff-" sowie der „Ship Manager-Gesellschaften" 
bilden die juristischen Rahmenbedingungen ihrer Aktivitäten und sind zu-
gleich das Instrument zur Verwirklichung ihrer unternehmerischen Ziele. 

Es ist offenkundig: Mit großer Dynamik entwickelt sich durch die wirt-
schaftlichen Beziehungen, Verflechtungen und Interessenkompromisse das 
internationale Seehandelsrecht fort. Diese Entfaltung ist in den internationa-
len seerechtlichen Verträgen und Übereinkommen, in den seerechtlichen 
Schiedssprüchen, nicht jedoch in den nationalen Gesetzgebungen sichtbar. 

Ein Beispiel dafür sind die Schiffsüberlassungsverträge, die als Charter-
verträge in seerechtlichen Kreisen bekannt sind. Rund 80% des internationa-
len Seehandels werden aufgrund von Zeit-Charterverträgen durchgeführt. 
Der Charterer (Bareboat- oder Zei'z-Charterer) ist in die deutsche seerechtli-
che Gesetzgebung nicht einbezogen. Für das Handelsgesetzbuch sind die 
Protagonisten des Seehandels nur der Reeder und der Ausrüster. Damit er-
weist sich das deutsche Seehandelsrecht als überholte Gesetzgebung. Hier 
stellt sich nun folgende Frage: Ist eine nationale Regelung der Charterver-
träge überhaupt notwendig? Ohne Zweifel haben sich Standardverträge als 
handhabbare internationalisierte Geschäftsbedingungen des Trampschiff-
fahrtmarktes bewährt, und eine gesetzliche Regelung der Charterverträge 
kann die Vielzahl von Standard-Charter Parties nicht ablösen. Eine Gesetz-



2 Einleitung 

gebung des Seerechts hat aber eine sehr wichtige Aufgabe: Sie muß unter Be-
rücksichtigung aller gegenseitig aufeinander wirkenden wirtschaftlichen und 
politischen Belange den inneren Ausbau jenes juristischen Systems herstellen, 
das die Bedürfnisse nach Äquivalenz, Durchsichtigkeit und Sicherheit des 
Rechts wahrnimmt und gewährleistet. Eine Regelung der Charterverträge muß 
solche Rahmenbestimmungen enthalten, die Auslegungs- und Anwendungs-
grundsätze für ständig wiederkehrende Rechtsfragen zur Verfügung stellen. 
Dies könnte auch zur Schaffung gemeinsamer theoretischer Grundlagen eines 
international funktionierenden seerechtlichen Systems führen. Diese rechtspo-
litische Forderung ergibt sich aus der tiefgreifenden theoretischen Analyse 
des bereits geltenden Rechts. Nur auf der Grundlage des theoretischen Leit-
fadens des positiven Rechts sind die gesetzlichen Lücken zu füllen. 

Infolgedessen erlangt die dogmatische Untersuchung und Analyse der 
Grundbegriffe des Seerechts eine grundlegende Bedeutung. Nur darf diese 
Analyse nicht einseitig, realitätsfremd und ausschließlich gesetzestextbezo-
gen sein. Sie muß sowohl die lebendige Komplexität des modernen Seehan-
dels als auch die aktuellen Ergebnisse anderer benachbarter und mit dem 
Seerecht verknüpfter Zweige der Rechtswissenschaft beachten. 

1. Ein neuer Orientierungsansatz 

Ausgangspunkt einer solchen Analyse kann nur der faßbare Gegenstand des 
Seerechts und der Tätigkeit der Rechtspersonen sein: das Schiff. Für die 
Schiffahrtskreise ist es weltweit der Mittelpunkt aller wirtschaftlichen Interes-
sen und Tätigkeiten. Die juristische Denkweise konzentriert sich dagegen auf 
die Beziehungen zwischen den Personen. Das Schiff, die Grundlage jeder un-
ternehmerischen Schiffahrtstätigkeit, ist dann injeder juristischen Argumenta-
tion abwesend. Ein Geflecht von juristischen Personen steht als Schutzwall vor 
dem Schiff. Es handelt sich um die abstrakte, fast geistige Welt der in juristi-
schen Akten und Briefkästen befindlichen Firmen. Damit geht das elementa-
re Anliegen jeder Rechtsordnung verloren: die Regelung der Haftung der 
Personen (juristischen und natürlichen), da sie sich hinter einer „künstli-
chen" juristischen Fassade verbergen. 

Bisher wurde das Schiff in der seerechtlichen Literatur nur aufgrund techni-
scher Kriterien definiert. Andere Rechtsordnungen (z.B. die französische oder 
die griechische) beschäftigen sich mit der Definition des Seeschiffs aufgrund 
von technisch bestimmbaren Kriterien. Auch diese Definitionen sind auf-
schlußreich für die Entwicklung einer neuen These: Als Schiff wird derjenige 
schwimmfähige Hohlkörper definiert, der fähig und bestimmt ist, auf oder un-
ter dem Wasser fortbewegt zu werden und Personen und Sachen zu tragen1. 
Daraus ist offensichtlich, daß der Schwerpunkt der technischen Definition 
des Schiffes in seiner Fähigkeit und Bestimmung besteht, den Gefahren der 

'BGH 14.12.1951, NJW 1952, 1135 f. = Hansa 1952, 1502. 
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See zu trotzen und die Schiffahrt durchzufuhren2. Die Verwirklichung dieser 
Zweckbestimmung des Schiffes ist der Kernpunkt jeder seerechtlichen Tätig-
keit, und in der Tat verbirgt sie sich als ein Schlüsselelement in allen seerecht-
lichen Begriffen. Die Verwirklichung dieser Zweckbestimmung des Schiffes 
setzt den Einsatz der Schiffsbesatzung voraus. Ohne Besatzung und Kapitän 
verliert das Schiff sogar seine Schiffseigenschaft, weil es nicht in der Lage wä-
re, die Schiffahrt durchzufuhren und die Risiken des Meeres zu bewältigen. 
Den Anstoß im Seehandel und in jeder seerechtlichen Regelung gibt nicht die 
Sache „Schiff, sondern der lebendige und sich in ständiger Bewegung befin-
dende „Schiffsorganismus". Nur unter dieser Perspektive kann man das see-
rechtliche System in seiner tatsächlichen Dimension begreifen und die ver-
schiedenartigen Komponenten des jeweiligen Einzelfalls bewerten. 

Die einzigen Begriffe bestehender Rechtsordnungen, die den Hauch von 
Lebendigkeit und Flüssigkeit enthalten, sind diejenigen des Betriebs und des 
Unternehmens. Im Seerecht wurde das Schiff nur am Rande, meistens nur 
für den Schutz arbeitsrechtlicher Interessen, als Betrieb angesehen. Da aber 
der Betriebsbegriff keine einheitliche und solide Umgrenzung innerhalb der 
deutschen Rechtsordnung erfahren hat, könnte eine solche Betrachtung des 
Schiffes als ein theoretisch riskanter Klimmzug gefürchtet werden. Dies ist 
aber nicht zutreffend. Die Begriffe des Betriebs und des Unternehmens wer-
den seit langem von Rechtsprechung und Lehre bearbeitet und verfugen in 
der Tat über solide theoretische Grundlagen. 

2. Methode der Arbeit 

Das positive Recht ist die Quelle jeder theoretischen Überlegung. Prüfstein 
der vorliegenden Analyse sind die Grundbegriffe des Seerechts, wie sie im 
Gesetzestext formuliert sind. Die vollständige Interpretation des Gesetzes 
verlangt manchmal die historische Auslegung; deshalb mögen einige Ab-
schnitte historisch wirken. Der Grund dieser Arbeitsmethode ist offensicht-
lich: Durch die Ermittlung des Willens des Gesetzgebers wird versucht, den 
Kern seiner Gedanken herauszuholen. Die schon als „altmodisch" abqualifi-
zierte deutsche Gesetzgebung enthält den theoretischen Keim dieser These: 
Bereits in den Gedanken des Gesetzgebers ist das Schiff ein Unternehmen, 

2 Die Eigenart der Seegefahren, die die Seereise umfaßt und denen das Schiff ausgesetzt 
ist, wird im französischen Recht als das ausschlaggebende Kriterium für eine Schiffsdefini-
tion hervorgehoben: „Navire est un engin flottant de nature mobilière exposé habituelle-
ment aux risques de la mer parce que il navigue couramment en mer": Chauveau, Traité de 
Droit Maritime (Paris 1958) 109 f. (Nr. 150); R. Rodière, DMF 1975, 323 (327); du Ponta-
vice, Le statut du navire (Paris 1976) 13; Safa, DMF 1976, 367 ff. und 430 ff.; Remond-
Gouilloud, DMF 1984, 377 (387); dies., Droit Maritime2 (Paris 1993) 49 (§ 40); Rodière/du 
Pontavice, Droit Maritime12 (Paris 1997) 40 (§ 31). Auch in diese Richtung geht die Defi-
nition des Schiffes nach der früheren Gesetzgebung der Sowjetunion: Andersen (Hrsg. 
Geilke), Das Seerecht der Sowjetunion (Hamburg 1968/69). 
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und die Rechtspersonen des Seerechts sind die Träger des Unternehmens 
„Schiff. Ihre Haftung ist eine unternehmerische Haftung. 

Der erste Teil der Arbeit befaßt sich mit den Gesetzestexten, während der 
zweite Teil die internationalen, vorformulierten Standardverträge behandelt. 
Im ersten Teil wird die theoretische These untersucht und bewiesen. Dafür 
werden die Begriffe des Betriebs und des Unternehmens anhand der Theorie 
und der Kautelarpraxis bestimmt und definiert. Die Betrachtung des Schiffes 
als Betrieb und Unternehmen ergibt sich ebenfalls aus einer Vielzahl von 
Urteilen sowie teilweise aus theoretischen Auffassungen. 

Der zweite Teil untersucht drei internationale Standardverträge: die Bare-
boat-Charter, die Zeit-Charter und das Ship Management Agreement. Gegen-
stand aller dieser Verträge ist das Schiff. In der vorliegenden Arbeit werden 
aber die einzelnen Vertragsbedingungen aus einer anderen Perspektive ana-
lysiert, und zwar diejenigen des Schiffsbetriebs und des Schiffsunterneh-
mens. Damit wird die Rechtsnatur dieser Verträge ermittelt. 

Die Methode der Analyse dieser drei Verträge des internationalen See-
handels ist einheitlich. In jedem Kapitel werden unter dem Titel „Definition 
und wirtschaftliche Bedeutung" die ökonomischen Rahmenbedingungen und 
Hintergründe des internationalen Marktes, in dessen Kontext diese Verträge 
entstanden, skizziert. In diesen Abschnitten werden auch die relevanten poli-
tischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte berücksichtigt. Dann folgt die 
rein juristische Studie. Hier werden die einzelnen Vertragsklauseln unter 
dem Aspekt des dynamischen und lebendigen Schiffsorganismus untersucht 
und analysiert. Auf diese Analyse stützen sich die rein theoretischen Ergeb-
nisse über die Rechtsnatur jener Seehandelsverträge. 



Erster Teil 

Die Grundbegriffe des deutschen Seehandelsrechts 

Das Recht regelt die Beziehungen zwischen Personen. Demzufolge ist 
Grundlage aller seerechtlichen Regelungen die begriffliche Umgrenzung der 
seerechtlichen Rechtsfiguren sowie die Festlegung ihrer Haftung. Das Han-
delsgesetzbuch ist eine traditionelle und „altmodische" Gesetzgebung. In der 
Zeit seiner Entstehung spielte der Eigentümer des Schiffes die entscheidende 
Rolle bei der Durchfuhrung der Seefahrt und der Verwirklichung des See-
handels. Bereits die Berücksichtigung des Nicht-Eigentümers, der das Schiff 
zum Erwerb durch die Seefahrt verwendet, stellte einen entscheidenden 
Schritt in der Entwicklung des Seerechts dar, der nicht ohne theoretische 
Überlegungen und von Zweifel begleitet wurde. Bevor vorliegend aber die 
Personen des Seerechts nach dem Handelsgesetzbuch behandelt werden, 
wird zuerst der Gegenstand ihrer Tätigkeit näher betrachtet: das Schiff und 
seine Funktion im gesamten Rechtssystem. 

Erstes Kapitel 

Das Schiff als Unternehmen 

Die Betrachtung eines Gebildes als organisatorische oder wirtschaftliche 
Einheit verweist auf das Begriffspaar Betrieb/Unternehmen. Obwohl diese 
beiden Grundbegriffe von ihrer Substanz her eng miteinander verwandt sind, 
handelt es sich in der Tat um zwei durchaus voneinander trennbare Begriffe 
mit unterschiedlichen Funktionen und praktischen Bedeutungen im gesam-
ten Rechtssystem. Bevor auf das Schiff als Unternehmen eingegangen wird, 
erscheint besonders wichtig, auch den Betriebsbegriff zu untersuchen und 
seine Bedeutung für das Seehandelsrecht zu erweisen. Da die Rechtswissen-
schaft nicht immer in der Bestimmung dieser Begriffe einig ist, wird auf die 
unterschiedlichen Ansätze zu ihrer Festlegung eingegangen werden sowie 
auf ihre Bedeutung für das Seerecht. 
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I. Das Schiff als Betrieb im allgemeinen Sinne 

1. Das Schiff: eine organisatorische Einheit 

Das Schiff ist ein Komplex von technischen Anlagen, menschlicher Zusam-
menarbeit und anderen immateriellen Elementen. Es bildet eine organisatori-
sche Einheit, einen selbständigen lebendigen Organismus, der dem Auftreten 
der mit der Seefahrt verbundenen eigentümlichen Gefahren ausgesetzt3 und 
gleichzeitig in besonderem Maße geeignet ist, eine Gefährdung dritter Perso-
nen oder ihres Eigentums herbeizuführen. Zu dieser Einheit gehören nicht nur 
das Schiff und die Schiffsbesatzung, sondern auch sonstige immaterielle Ele-
mente. 

a) Das Schiff als zusammengesetzte Sache 

Ein Schiff ist eine zusammengesetzte Sache (res composita), die aus vielen, 
bisher selbständigen Einzelsachen besteht und ein technisch hochentwickel-
tes „Gesamtbauwerk" bildet. Es handelt sich dabei um eine Zusammenfü-
gung von wesentlichen Bestandteilen: Rumpf, Beschlag, Schornstein, Ma-
sten, Steuerruder, die Maschine des Dampf- oder Motorschiffs, befestigte 
Stahltrossen, Taue und Segel, von anderen einfachen Bestandteilen und Zu-
behör, d.h. Stücken, die dem wirtschaftlichen Zweck des Schiffes zu dienen 
bestimmt sind und zu ihm in einem dieser Bestimmung entsprechenden 
räumlichen Verhältnis stehen (§ 478 HGB). Aus der Zusammensetzung die-
ser Sachen, die nicht nur die Schiffsfähigkeit und die Schiffsbewegungsfä-
higkeit,4 sondern auch die Schiffahrtsfähigkeit begründen5, ergibt sich ein 
kompliziertes technisches Gebilde: das Schiff, ein neues Sachindividuum6. 

3 Bonnecase, Précis Élémentaire de Droit Maritime (Paris 1932) 207 (Nr. 211): „... la 
coque du bâtiment, mais auquel l'industrie humaine a su insuffler le mouvement, nous di-
rions presque la vie, par une heureuse combinaison d'éléments, qui lui permettent en même 
temps de lutter contre les périls inhérents à la navigation maritime". 

Schiffsfähigkeit und Schiffsbewegungsfähigkeit wurden als „begriffswesentliche" 
Merkmale eines Schiffes bei der Behandlung der Frage nach der Abgrenzung von wesentli-
chen gegenüber einfachen Bestandteilen eines Schiffes betrachtet. Zu den wesentlichen 
Bestandteilen zählen diejenigen Gegenstände, die zum „Wesens-Aufbau" des Schiffes not-
wendig sind (neben § 93 BGB kommt eine analoge Anwendung des § 94 Abs. 2 BGB über 
die Grundstücke), um die bestimmungsmäßige Aufgabe des Schiffes zu erfüllen und trotz 
der Möglichkeit einer Wiederwegnahme zum „Wesen" des Schiffes gehören: Bühling, Hansa 
1954,1333 (1335 f.);RG4.8.1936,RGZ152,91(97 f.);BGH9.1.1958, BGHZ 26, 225 (227). 

5 Unter dem Begriff der Schiffahrtsfähigkeit werden diejenigen einfachen Bestandteile 
zusammengefaßt, die der Benutzung des Schiffes als Güter- oder Personenbeförderungsmit-
tel bestimmt sind: Bühling, Hansa 1954, 1333 (1336). 

6 Wüstendörfer, Seeschiffahrtsrecht in: Ehrenberg (Hrsg.), Handbuch des gesamten 
Handelsrechts mit Einschluß des Wechsel-, Scheck-, See- und Binnenschiffahrtsrechts, des 
Versicherungsrechts sowie des Post- und Telegrafenrechts, VII, Abtlg. 2 (1923) 199. 
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b) Das Schiff als arbeitsteiliger Gesamtprozeß 
Zur Abrundung des Schiffsgemäldes muß noch die Mitwirkung der organi-
sierten Zusammenarbeit der Schiffsbesatzung hervorgehoben werden. Ob-
wohl bisher bei der Bestimmung des Schiffsbegriffs nur auf die technischen 
Kriterien abgestellt wurde, sei an dieser Stelle angemerkt, daß die Durchfüh-
rung der Seefahrt ohne den menschlichen Einsatz der Schiffsmannschaft und 
ihre Eingliederung in den arbeitsteiligen Organismus der Schiffsdienste und 
der Bordgemeinschaft1 unter der Leitung des Kapitäns unmöglich ist. Die 
Personen, die sich auf dem Schiff zwecks Leistung von Diensten für den 
Reeder zusammenfinden, sind nicht nur zur Ausführung einzelner Arbeiten 
für das Schiff aufgrund eines Dienst- oder Werkvertrages verpflichtet8, son-
dern darüber hinaus zu einem Organismus verbunden. Diese Zugehörigkeit 
zur organisierten Gemeinschaft der im Schiffsdienst Beschäftigten ist aller-
dings entscheidend für den Begriff der Schiffsbesatzung i.S.d. § 481 HGB9. 
Die Tätigkeit der Schiffsmannschaft umfaßt die Bedienung und Nutzung der 
technischen Anlagen und navigatorischen Einrichtungen des Schiffes sowie 
das Inbetriebsetzen und die Handhabung der Schiffsausrüstung. Die für Art, 
Größe und Fahrgebiet erforderliche Mindestzahl der verschiedenen Arten 
von Schiffsleuten, die während der Reise an Bord sein müssen, wird von be-
stimmten Bemannungsrichtlinien geregelt. 

Das Schiff ist demzufolge als arbeitsteiliger Gesamtprozeß organisiert. Die 
fortgesetzte Betätigung der Schiffsbesatzung und ihre funktionale Zusammen-
fassung erfolgt unter der einheitlichen Leitung des Kapitäns und wird zur Ver-
folgung eines nautisch-technischen Zwecks, nämlich der bestimmungsgemä-
ßen Verwendung des jeweiligen Schiffes, entfaltet. Handelt es sich dabei 
z.B. um einen Schlepper, ist das Schleppen der verfolgte technische Zweck; 
handelt es sich um ein Containerschiff, dann ist es der Transport. 

c) Andere immaterielle Elemente 
Zu diesem Zusammenwirken mehrerer produktiver Kräfte gehören auch 
immaterielle Elemente wie die Organisation und die planmäßige Methode 
der Zweckverfolgung sowie die Fachkenntnisse von Know-how-Trägern, 
good will, Kundenbeziehungen, aber auch tatsächliche Möglichkeiten, 
Chancen, wie die Bewältigung manchmal unvorhersagbarer Wetterzustände. 

7 Siehe dazu eine zu § 3 BSchG ergangene Grundsatzentscheidung des BGH über die 
Definition der Schiffsbesatzung, die allerdings auch für das Seerecht maßgeblich ist: BGH 
29.6.1951, BGHZ 3, 34 (37, 39) = NJW 1952, 64 (65). 

8 RG Strafsenat 28.6.1894, RGSt 25, 439 (440). 
9 Wüstendörfer, Neuzeitliches Seehandelsrecht mit besonderer Berücksichtigung des an-

gloamerikanischen und internationalen Rechts 2 (1950) 172. 
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Aus dem Gesagten folgt, daß das im Dienst befindliche Schiff eine eigen-
ständige Einheit darstellt, innerhalb derer ein arbeitstechnisches Ziel, näm-
lich die Durchfuhrung der Schiffahrt, verfolgt und verwirklicht wird. 

d) Allgemeiner Betriebsbegriff 

Diese lebendige Einheit bildet einen Betrieb im Sinne des allgemeinen Be-
triebsbegriffs, der von Rechtsprechung10 und Lehre11 folgendermaßen defi-
niert wird: 

„Betrieb ist die organisatorische Einheit, innerhalb derer ein Arbeitgeber allein oder in 
Gemeinschaft mit seinen Mitarbeitern mit Hilfe von sächlichen oder immateriellen Mit-
teln bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt." 

Dieser Betriebsbegriff basiert auf der von Jacobi im Jahre 1927 vorgeschla-
genen und inzwischen klassisch gewordenen Definition12, d.h. einem Ver-
such, durch abstrakte Überlegungen13 einen allgemeinen und für alle 
Rechtsdisziplinen brauchbaren Rechtsbegriff des Betriebs zu bilden. 

10 BAG 3.12.1954, BAGE 1, 175 (178) = ArbuR 1955, 158 mit Anm. Hermann Mendigo 
159-160; 13.7.1955, BAGE 2, 91 (93); 17.1.1978, BAGE 30, 12 (21); 23.9.1982, BAGE 40, 
163 (165 f.); 23.3.1984, BAGE 45, 259 (267); 7.8.1986, BAGE 52, 325 (329); 25.9.1986, 
BAGE 53, 119 (127f.); 5.3.1987, BAGE 55, 117 (127f.); 16.10.1987, AP Nr. 69 zu § 613a 
BGB Bl. 1435R mit Anm. Christine Windbichler Bl. 1449-1450 = DB 1988, 712 (713) = BB 
1988,207 (zu § 613a BGB); 14.9.1988, BAGE 59, 319 (324); 14.12.1994, BAGE 79,47 (53); 
14.5.1997, BAGE 85,370 (372); 11.12.1997 - 8 AZR 729/96, BAGE 87,303 (305) = BB 1998, 
698; 11.12.1997-8 AZR 426/94,BB 1998,696(697); 8.6.1999,BAGE 92,11 (20);9.2.2000-
7 ABR 21/98, DB 2000, 384 (Presseinf.) Hier wurde allerdings die Frage beurteilt, ob zwei 
rechtlich selbständige Unternehmen einen gemeinsamen Betrieb im Sinne des Betriebsverfas-
sungsgesetzes führen. Ein Gemeinschaftsbetrieb liegt vor, soweit die bei ihnen beschäftigten 
Arbeitnehmer sowie ihre materiellen und immateriellen Betriebsmittel für einen einheitlichen 
Betriebszweck oder nebeneinander bestehende Betriebszwecke zusammengefaßt, gezielt und 
geordnet einsetzen und dieser Einsatz von einem einheitlichen, vereinbarten Leitungsapparat 
gesteuert wird; BAG 31.5.2000, NZA 2000, 1350 (1352); 1.8.2001, BAGE 98, 314 (320). 

11 Nikisch, Arbeitsrecht I3 (1961) 150 f.; Hueck/Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts 
V (1963) 93; Herschel, ZfA 1977, 219 (223); Kraft, FS 25 Jahre Bundesarbeitsgericht 
(1979) 299 (303); Gaul, BB 1979, 1666 (1667); ders., GRUR 1981, 379 (382); Seiter, Be-
triebsinhaberwechsel, Arbeitsrechtliche Auswirkungen eines Betriebsinhabergangs unter 
besonderer Berücksichtigung des § 613a BGB i.d.F. vom 13.8.1980 (1980) 49; Fischer, 
Individualarbeitsrechtliche Probleme beim Betriebsübergang nach § 613a BGB (1980) 25; 
Weber, BB 1983, 1536 (1537); Schaub, ZIP 1984, 272 (273); Eitel, KTS 1988, 455 (459); 
Münchener Kommentar zum BGB3 {-Schaub), IV: Schuldrecht - Besonderer Teil II §§ 607-
704 (1997) § 613a Rn. 29; Preis, RdA 2000, 257 (258); Gemeinschaftskommentar zum 
BetrVG7 {-Kraft) (2002) § 4 Rn. 5; von Hoyningen-Huene, Betriebsverfassungsrecht5 

(2002) 26 (§ 3 II 1); Richardi (Hrsg.), Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung8 

(-Richardi) (2002) § 1 Rn. 16 f.; Palandt BGB62 {-Putzo) (2003) Einf. vor § 611 Rn. 14; 
Schaub Arbeitsrechts-Handbuch10 {-Schaub) (2002) 138 (§ 18 I 1); 7scAöpe-Arbeitsrecht3 

{-Hennige) (2003) 1660 (Teil 4A Rn. 2). 
12 Jacobi, Betrieb und Unternehmen als Rechtsbegriffe (1926) 7 (9): „Betrieb im objek-

tiven Sinne ist die Vereinigung von persönlichen, sächlichen und immateriellen Mitteln zur 
Verfolgung eines von einem oder von mehreren Rechtssubjekten gemeinsam gesetzten 
technischen Zwecks". 

13 Joost, Betrieb und Unternehmen als Grundbegriffe im Arbeitsrecht (1988) 395. 
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Trotzdem läßt sich eine dogmatisch einwandfreie und für die gesamte 
Rechtsordnung allgemein gültige Betriebsdefinition in der positiven Gesetz-
gebung nicht feststellen. Der Begriff des Betriebs wird mannigfaltig und un-
einheitlich14 in den verschiedenen Rechtsdisziplinen15 angewandt und dies 
aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Regelungszusammenhänge16. 
Auch im Rechtsgebiet des Arbeitsrechts17 erwirbt dieser Begriff einen modi-
fizierten Inhalt18, je nach Sinn und Zweck des anzuwendenden Gesetzes19 

(z.B. Betriebsverfassungsrecht, Kündigungsschutzgesetz, § 613a BGB). 

2. Terminologische Erläuterungen und Vorschläge: Seebetrieb, Schiffahrts-
betrieb, Schiffsbetrieb 

Ebenso herrscht im Bereich des Seehandelsrechts Unklarheit, sogar Verwir-
rung über den Inhalt der Termini „Seebetrieb", „Schiffahrtsbetrieb" oder 
„Schiffsbetrieb". 

a) Seebetrieb 

Der Seebetrieb im Sinne sowohl des Betriebsverfassungsgesetzes20 als auch 
des Kündigungsschutzgesetzes bezeichnet die Organisation der Seeleute ei-
nes Schiffahrtsunternehmens. 

14 Hess, DB 1976, 1154 (1155); ders., BB 1977, 501 (502); Schimana, BB 1979, 892; 
Loritz, RdA 1987, 65 (66); Peter, DB 1990, 424 (425). 

15 Hessel unterscheidet drei Betriebsbegriffe: den Betrieb im Sinne des Unternehmens, 
den Betrieb im Sinne des Betriebsverfassungsrechts und den Betrieb im Sinne des Arbeits-
vertragsrechts: Hessel, RdA 1951, 450 (451 f.). 

16 Vgl. BAG 24.9.1992, AP Nr. 22 zu §§ 636, 637 RVO Bl. 1495 mit Anm. Bernd Müller. 
Die RVO erfordert im Gegensatz zu arbeitsrechtlichen Bestimmungen keine Trennung des 
Betriebsbegriffs vom Begriff des Unternehmens. Vielmehr definiert § 658 Abs. 2 Nr. 1 
RVO das Unternehmen im Sinne des Unfallversicherungsrechts als einen Betrieb, eine Ein-
richtung oder eine Tätigkeit; 9.2.1994, AP Nr. 104 zu § 613a BGB Bl. 1730R; 10.8.1994, 
AP Nr. 1 zu § 115 BetrVG 1972 Bl. 671R-672 (über das Seeschiff). 

17 Der Betrieb als selbständiger lebendiger Organismus sozialrechtlicher Art ist der 
Kernbegriff des Arbeitsrechts: Herschel, RdA 1956, 161 (164); RG 16.12.1926, RGZ 113, 
87 (89): „Unter Betrieb im Sinne des Betriebsrätegesetzes ist nicht das Geschäftsunterneh-
men in seinem äußeren Bestände, nicht die Betriebsanlage, sind auch nicht die in Tätigkeit 
befindlichen Maschinen oder die Gesamtheit der Betriebsmittel zu verstehen. Es ist viel-
mehr ein lebendiger Organismus, innerhalb dessen Unternehmer und Arbeiter zu einer Pro-
duktionsgemeinschaft zusammengeschlossen sind und in gemeinsamer Tätigkeit demselben 
Ziele, der Erreichung eines möglichst hohen Standes und möglichster Wirtschaftlichkeit der 
Betriebsleistungen zustreben". 

18 BAG 1.2.1963, BAGE 14, 82 (88): „Der Inhalt des Betriebsbegriffs muß sich am Re-
gelungszusammenhang und damit am Sinn und Zweck des jeweiligen Gesetzes orientieren". 

19 Über die Relativität des Betriebsbegriffs: Schwanda, Der Betriebsübergang in § 613a 
BGB - Unter besonderer Berücksichtigung des Betriebsbegriffs (1992) 86. 

20 Gamillscheg, ArbuR 1989, 33: „Der Betriebsbegriff im Sinne des Betriebsverfas-
sungsgesetzes bezeichnet die Organisation der Arbeitnehmer und wird von Betriebsräten 
konstituiert". 
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aa) Kündigungsschutzgesetz 
Das Kündigungsschutzgesetz enthält in § 24 Abs. 1 S. 2 einen eigenständi-
gen Betriebsbegriff: Im Sinne dieses Gesetzes gilt als Betrieb die Gesamt-
heit der Seeschiffe oder der Binnenschiffe eines Schiffahrtsbetriebs21 oder 
der Luftfahrzeuge eines Luftverkehrsbetriebs22. Der sog. Seebetrieb wird 
von dem Land- und den Bodenbetrieben des Schiffahrtsunternehmens abge-
grenzt und umfaßt die Schiffsbesatzungen, d.h. alle auf dem Schiff im Ar-
beitsverhältnis befindlichen Personen23. Dies sind nicht nur das unmittelbar 
mit der Führung des Schiffes befaßte Personal, sondern auch das Service-
und/oder technische Begleitpersonal24. Sofern an Bord eines Seeschiffs selb-
ständige Gewerbetreibende gegebenenfalls auch mit eigenen Arbeitnehmern 
tätig sind, gehören sie nicht zu der Besatzung, da kein Heuerverhältnis mit dem 
Reeder besteht25. Danach wird der Seebetrieb als ein einheitlicher Betrieb 
behandelt, obwohl die einzelnen Fahrzeuge weit voneinander entfernt sind. 

Andererseits gehören zum Landbetrieb das technische und kaufmänni-
sche Personal (der Verwaltungs-, Abfertigungs-, Reparatur- und Wartung-
seinrichtungen, Werften, Speditionen und Lagerhäuser), das ständig an Land 
tätig ist, sowie das Personal derjenigen Fahrzeuge des Hafenbetriebs (z.B. 
Hafenbarkassen und Hafenschlepper), die in ihrer Organisation fest mit dem 
Land verbunden sind oder sich nur jeweils kurzfristig von einem Landbetrieb 
entfernen (z.B. Fährschiffe, Küstenschiffer). Das Kriterium der Landbezo-
genheit26 erfüllen auch solche Schwimmkörper, die mit dem Festland stän-
dig vertäut sind (z.B. Gaststättenschiffe)27. 

Der Seebetrieb ist allerdings mit Bezug auf den arbeitsrechtlichen 
Grundbegriff des Schiffahrtsunternehmens zu bestimmen, da „das Unter-
nehmen der gesamte Tätigkeitsbereich eines Arbeitgebers ist, während der 

21 Damit ist offensichtlich das Schiffahrtsunternehmen als der gesamte geschäftliche Tä-
tigkeitsbereich des Reeders gemeint. M.E. ist der Terminus „Schiffahrtsbetrieb" in diesem 
Zusammenhang falsch. 

22 Fiebig/Gallner/Pfeiffer Kündigungsschutzgesetz-Handkommentar1 (-Pfeiffer) (2000) 
§ 24 KSchG Rn. 5. 

23 Außerdem zählen zum Seebetrieb eines Schiffahrtsunternehmens nicht nur die Schif-
fe, die diesem Unternehmen selbst gehören, sondern auch Partenschiffe, die von dem Un-
ternehmen als Korrespondentreeder betreut werden, wenn die Heuerverträge nicht im Na-
men der jeweiligen Partenreederei, sondern im eigenen Namen abgeschlossen werden. 
Gleiches gilt, wenn das Unternehmen Schiffe lediglich als Vertragsreeder betreut und der 
Vertragsreeder die Heuerverträge im eigenen Namen schließt: Löwisch, Kommentar zum 
Kündigungsschutzgesetz8 (2000) § 24 KSchG Rn. 5. 

24 Backmeister/Trittin Kündigungsschutzgesetz mit Nebengesetzen1 (-Backmeister) 
(2000) § 24 KSchG Rn. 1. 

25 Heidelberger Kommentar zum Kündigungsschutzgesetz3 (-Knebel) (1990)§24 KSchG 
Rn. 5. 

26 Über die Abgrenzungsschwierigkeiten der verschiedenen Schiffstypen, siehe: Back-
meister/Trittin (-Backmeister) KSchG1 (Fn. 24), § 24 Rn. 2, 3. 

27 Fiebig/Gallner/Pfeiffer KSchG1 (-Pfeiffer) HaKo (Fn. 22), § 24 Rn. 6. 
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